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Beschlüsse: 
 

20.03.2017 Stadtvertretung 

025/StV/2017 
25. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
1. 
Es liegt folgender mehrfraktioneller Ersetzungsantrag der CDU-Fraktion, Fraktion DIE 
LINKE, SPD-Fraktion und Fraktion Unabhängige Bürger vom 17.03.2017 vor: 
 
Der Beschlussvorschlag wird wie folgt ersetzt: 
 
„I. 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die vom Land Mecklenburg-Vorpommern 
zugewiesenen Mittel für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung im Jahr 2017 in Höhe 
von 668.997,60 € wie folgt einzusetzen: 
 

 
Träger / 
Begünstigter  

Maßnahme Betrag 

1. Waldorf e.V. Neubau Unterstand für Waldkita (15 zusätzliche Plätze) 54.600,00 € 

2. SWS Schulen 
Neuschaffung Kita-Plätze (15 Plätze zzgl. 15 weiterer 
Plätze) 

69.446,80 € 

3. DRK Neubau Kita (Hort Nils-Holgersson-Schule) 69.446,80 € 

4. Bernostiftung Raumgestaltung Hort Stensen-Schule 5.000,00 € 

5. 
Internationaler 
Bund 

Kita Lütte Meckelbörger (Schaffung eines zusätzlichen 
Gruppenraums, Modernisierung Außengelände, Toilette 
im Außenbereich, Fortbildung „Kulturelle Vielfalt“) 

30.000,00 € 

6. 
Tagespflegep
ersonen (ca. 
70) 

Grundqualifizierung entsprechend dem neuen 
„Kompetenzorientierten Qualitätshandbuch für die 
Kindertagespflege“ (63.000 €) 

83.000,00 € 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

00960/2017 

  

 

Elternbeiträge in der Kindertagesbetreuung senken 

 



  
 

 

Deckung Investitionsbedarfe (20.000 €) 

7. Elternbeiträge 

Elternbeiträge im U3-Bereich im Zeitraum 1.7.2017 bis 
31.12. 2017 wie folgt senken: 

• U3-Krippe, Vollzeit: 50 € pro Monat 

• U3-Krippe, Teilzeit: 30 € pro Monat 

• U3-Krippe, halbtags: 20 € pro Monat 

• U3-Tagespflege, Vollzeit: 20 € pro Monat 

• U3-Tagespflege, Teilzeit: 12 € pro Monat 

• U3-Tagespflege, halbtags: 8 € pro Monat 

265.000,00 € 

8. Kita gGmbH 
Projektantrag „Unterstützung der pädagogischen 
Fachkräfte durch die Nutzung digitaler Medien“ 

Differenz aus zugewiesenen 
Gesamtmitteln im Jahr 2017 
und der Summe aus Nr. 1. bis 
7. 
(ca. 92.500 €) 

 
 

II. 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die vom Land Mecklenburg-Vorpommern in Aussicht 
gestellten Mittel für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung im Jahr 2018 u. a. für 
folgende Maßnahmen einzusetzen: 
 

 
Träger / 
Begünstigter  

Maßnahme Betrag 

1. Kita gGmbH 
Projektantrag „Unterstützung der pädagogischen 
Fachkräfte durch die Nutzung digitaler Medien“ 

150.000,00 € 

2. 
Kita gGmbH / 
Stadtwerke 
Schwerin 

Deckung der Finanzierungslücke von 300.000 € für 
den Weiterbau der Kindertageseinrichtung „Reggio 
Emilia“ in Friedrichsthal (zusätzlich 57 Plätze) 

300.000,00 € 

3. alle Kita-Träger Modellprojekt „Flexiblere Öffnungszeiten“ 120.000,00 € 

 
 

III. 
Im Übrigen wird der Oberbürgermeister beauftragt, nicht verbrauchte Mittel für die 
Verbesserung der Kindertagesbetreuung im Jahr 2018 insbesondere für den qualitativen und 
quantitativen Ausbau der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege einzuplanen. 
Eine entsprechende Beschlussvorlage ist der Stadtvertretung zur Dezembersitzung dieses 
Jahres vorzulegen.“ 
 
Beschluss: 
 
I. 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die vom Land Mecklenburg-Vorpommern 
zugewiesenen Mittel für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung im Jahr 2017 in Höhe 
von 668.997,60 € wie folgt einzusetzen: 
 

 

Träger / 
Begünsti
gter  

Maßnahme Betrag 



  
 

 

1. 
Waldorf 
e.V. 

Neubau Unterstand für Waldkita (15 zusätzliche Plätze) 54.600,00 € 

2. 
SWS 
Schulen 

Neuschaffung Kita-Plätze (15 Plätze zzgl. 15 weiterer 
Plätze) 

69.446,80 € 

3. DRK Neubau Kita (Hort Nils-Holgersson-Schule) 69.446,80 € 

4. 
Bernostift
ung 

Raumgestaltung Hort Stensen-Schule 5.000,00 € 

5. 
Internatio
naler 
Bund 

Kita Lütte Meckelbörger (Schaffung eines zusätzlichen 
Gruppenraums, Modernisierung Außengelände, Toilette 
im Außenbereich, Fortbildung „Kulturelle Vielfalt“) 

30.000,00 € 

6. 

Tagespfle
geperson
en (ca. 
70) 

Grundqualifizierung entsprechend dem neuen 
„Kompetenzorientierten Qualitätshandbuch für die 
Kindertagespflege“ (63.000 €) 83.000,00 € 

Deckung Investitionsbedarfe (20.000 €) 

7. 
Elternbeit
räge 

Elternbeiträge im U3-Bereich im Zeitraum 1.7.2017 bis 
31.12. 2017 wie folgt senken: 

• U3-Krippe, Vollzeit: 50 € pro Monat 

• U3-Krippe, Teilzeit: 30 € pro Monat 

• U3-Krippe, halbtags: 20 € pro Monat 

• U3-Tagespflege, Vollzeit: 20 € pro Monat 

• U3-Tagespflege, Teilzeit: 12 € pro Monat 

• U3-Tagespflege, halbtags: 8 € pro Monat 

265.000,00 € 

8. 
Kita 
gGmbH 

Projektantrag „Unterstützung der pädagogischen 
Fachkräfte durch die Nutzung digitaler Medien“ 

Differenz aus zugewiesenen 
Gesamtmitteln im Jahr 2017 und 
der Summe aus Nr. 1. bis 7. 
(ca. 92.500 €) 

 
 

II. 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die vom Land Mecklenburg-Vorpommern in Aussicht 
gestellten Mittel für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung im Jahr 2018 u. a. für 
folgende Maßnahmen einzusetzen: 
 

 
Träger / 
Begünstigter  

Maßnahme Betrag 

1. Kita gGmbH 
Projektantrag „Unterstützung der 
pädagogischen Fachkräfte durch die Nutzung 
digitaler Medien“ 

150.000,00 € 

2. 
Kita gGmbH / 
Stadtwerke 
Schwerin 

Deckung der Finanzierungslücke von 300.000 
€ für den Weiterbau der Kindertageseinrichtung 
„Reggio Emilia“ in Friedrichsthal (zusätzlich 57 
Plätze) 

300.000,00 € 

3. alle Kita-Träger Modellprojekt „Flexiblere Öffnungszeiten“ 120.000,00 € 

 
 

III. 



  
 

 

Im Übrigen wird der Oberbürgermeister beauftragt, nicht verbrauchte Mittel für die 
Verbesserung der Kindertagesbetreuung im Jahr 2018 insbesondere für den qualitativen und 
quantitativen Ausbau der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege einzuplanen. 
Eine entsprechende Beschlussvorlage ist der Stadtvertretung zur Dezembersitzung dieses 
Jahres vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig bei einigen Stimmenthaltungen beschlossen 
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